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§ 7 Wahlmodul 

Das Bachelorstudium „Psychosoziale Beratung BPr“ umfasst ein Wahlmodul im Umfang von 10 ECTS-

Anrechnungspunkten. Jedenfalls angeboten wird das Wahlmodul „Professionelle Beratung in Organisa-

tion“. 

 

Wahlmodul „Professionelle Beratung in Organisationen“ 

Systemisches Leadership, Funktion und  

Rollenklarheit, Arbeitszufriedenheit,  

Reifeentwicklung, Kompetenzmodelle 

2 SE 2,5          2,5   

Trainingsmethoden und Seminarpraxis,  

Entwicklung eines eigenen Workshops 
2 SE 2,5           2,5  

Supervision 2 SE 2,5           2,5  

Systemische Konfliktlösung in Coaching und  

Training 
2 SE 2,5           2,5  

Summe Wahlmodul 8   10 0 0 0 0 0 10 0 

 

Weitere Wahlmodule mit einem Schwerpunkt aus Anlage 1, Modul X Freie Wahlmodule (Modulbündel) lit. 

a, lit. b oder lit. c der Lebens- und Sozialberatungs-Verordnung (LSB-V), die angeboten werden können, 

sind: Stressmanagement und Burnout-Prävention, Aufstellungsarbeit, Trauerbegleitung und Mediation. 

Das Angebot an Wahlmodulen inklusive der zu absolvierenden Lehrveranstaltungen wird rechtzeitig vor 

Beginn des Wintersemesters für das gesamte Studienjahr festgelegt und im Internet veröffentlicht. Der 

Umfang des Angebots an Wahlmodulen richtet sich nach der Studierendenanzahl.  

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Im Rahmen des Universitätslehrgangs ist eine Bachelorarbeit zu verfassen. Die Bachelorarbeit ist 

eine eigenständige schriftliche Arbeit, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung zu verfassen und 

gemeinsam mit dieser zu beurteilen ist. 

(2) Die Bachelorarbeit, die im Rahmen der Lehrveranstaltung Bachelorarbeit inkl. Begleitseminar zu 

schreiben ist, soll sich mit einer theoretischen Frage- oder Problemstellung und ihrer (berufsprak-

tischen) Aufarbeitung befassen. 

(3) Die Bachelorarbeit hat theoretische und anwendungsorientierte Teile zu enthalten. Schwerpunkt-

mäßig erworbenes Wissen und Kompetenzen sind auf konkrete (berufspraktische) Frage- und Prob-

lemstellungen anzuwenden. Grundlage der Bachelorarbeit ist eine empirische Studie oder eine Li-

teraturarbeit. Die Bachelorarbeit inkl. Begleitseminar ist mit 5 ECTS-Anrechnungspunkten bewer-

tet. Die Bachelorarbeit ist eigenständig und in Einzelarbeit entsprechend den durch die Lehrgangs-

leitung erlassenden Richtlinien zu verfassen. 

(4) Die Beurteilung erfolgt durch die Lehrgangsleitung oder eine von der Lehrgangsleitung benannte 

Person. Erfolgt die Beurteilung nicht durch die Lehrgangsleitung, so ist die Begutachtung und Be-

notung der Bachelorarbeit durch die Lehrgangsleitung zu bestätigen. 

§ 9 Pflichtpraxis  

(1) Im Universitätslehrgang „Psychosoziale Beratung BPr“ ist eine facheinschlägige Pflichtpraxis im 

Ausmaß von 1500 Stunden (dies entspricht 60 ECTS-Anrechnungspunkten) zu absolvieren. Diese 

unterteilt sich in die Pflichtpraxis „Psychosoziale Einzel- und Gruppenselbsterfahrung“ im Ausmaß 
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von 625 Stunden (dies entspricht 25 ECTS-Anrechnungspunkten) und in die Pflichtpraxis „Prakti-

sche Ausbildung in unterschiedlichen Handlungsfeldern“ im Ausmaß von 875 Stunden (dies ent-

spricht 35 ECTS-Anrechnungspunkten). 

(2) Beide Teile der Pflichtpraxis sind grundsätzlich außerhalb der Universität entsprechend den durch 

die Lehrgangsleitung erlassenen Richtlinien zu erwerben und nachzuweisen. 

(3) Die Pflichtpraxis „Psychosoziale Einzel- und Gruppenselbsterfahrung“ umfasst eine vorbereitende 

Auseinandersetzung mit folgenden Themenbereichen: 

a) Eigene Lebensgeschichte, Selbstreflexion des Verhaltens und der eigenommenen Lebensrol-

len 

Umfang: 5 ECTS – 125 Stunden 

b) Herkunftsfamilie sowie Verhaltens- und Kommunikationsmuster 

Umfang: 5 ECTS – 125 Stunden 

c) Eigenen Beziehungsmuster und Sexualität 

Umfang: 4 ECTS – 100 Stunden 

d) Erfahrungen von Verlust und Abschied 

Umfang: 3,5 ECTS – 87,5 Stunden 

Im Rahmen der Einzelselbsterfahrung im Ausmaß von 37,5 Stunden (dies entspricht 1,5 ECTS-

Anrechnungspunkten) und der Gruppenselbsterfahrung im Ausmaß von 150 Stunden (dies ent-

spricht 6 ECTS-Anrechnungspunkten) werde die vorbereitenden Themenbereich (3a – 3d) bear-

beitet.  

(4)  Die Pflichtpraxis „Praktische Ausbildung in unterschiedlichen Handlungsfeldern“ gliedert sich in 

folgende Bereiche, wobei der Umfang jeweils in Präsenzzeitstunden sowie Vor- und Nachberei-

tungszeit aufgeschlüsselt ist: 

a) Peergroups 

Umfang: 11 ECTS – 275 Stunden, davon 180 Präsenzzeitstunden in Peergroups, die restlichen 

95 Stunden umfassen Vor- und Nachbereitung der Peergroups. 

b) Protokollierte Beratungsgespräche 

Umfang: 6 ECTS – 150 Stunden, davon 100 Präsenzzeitstunden durchgeführter Beratungsge-

spräche, die restlichen 50 Stunden umfassen Vor- und Nachbereitung der Beratungsgesprä-

che. 

c) Einzel- und Gruppensupervision 

Umfang: 6 ECTS – 150 Stunden, davon 100 Präsenzzeitstunden Einzel- und Gruppensupervi-

sion, die restlichen 50 Stunden umfassen Vor- und Nachbereitung der Supervision. 

d) Fachliche Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungstätigkeiten 

Umfang: 9 ECTS – 225 Stunden, davon 150 Präsenzzeitstunden Praktikum in einschlägigen 

Praxen und Institutionen, die restlichen 75 Stunden umfassen Vor- und Nachbereitung der 

Praktikumstätigkeit. 

e) Seminartätigkeit in Form von Planung, Umsetzung und Evaluation von Seminaren zu Themen 

aus dem Tätigkeitsfeld der psychosozialen Beratung 

Umfang: 3 ECTS – 75 Stunden, davon 50 Präsenzzeitstunden Seminartätigkeit, die restlichen 

25 Stunden umfassen Vor- und Nachbereitung der Seminartätigkeit.  
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Anstelle der fachlichen Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungstätigkeiten (4d) sowie anstelle 

der Seminartätigkeit (4e) können weitere protokollierte Beratungsgespräche (4b) und Einzel-

/Gruppensupervision (4c) auf Antrag durch die Lehrgangsleitung anerkannt werden. 

(5) Studierende mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung werden im Bereich Pflichtpraxis 

seitens der Lehrgangsleitung unterstützt. Sollte es aufgrund diskriminierender Infrastruktur (physi-

sche sowie infrastrukturelle Barrierefreiheit) bei potentiellen Praxisstellen nicht möglich sein, einen 

Praxisplatz zu erhalten, bekommen Studierende mit Behinderung und/oder chronischer Erkran-

kung eine andere Möglichkeit, diesen Teil des Curriculums zu erfüllen. 

(6) Die im Semesterplan vorgesehen Verteilung der Pflichtpraxis stellt eine Empfehlung dar und ist 

nicht verbindlich. 

(7) Im Rahmen der Pflichtpraxis werden u.a. folgende Qualifikationen erworben: 

− Entwicklung von Beratungskompetenzen und einer eigenen Identität als Berater:in 

− Anwendung der erworbenen fachspezifischen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen im be-

ruflichen Kontext 

− Reflexion eigener Ressourcen und Entwicklungsfelder in der Beratung 

§ 10 Prüfungen 

Die in § 4 angeführten Module 1 bis 9 sowie das Wahlmodul werden in Form von Lehrveranstaltungsprü-

fungen beurteilt. 

Es gelten die Bestimmungen der §§ 72-79 UG 2002 und der studienrechtliche Teil der Satzung der Uni-

versität Salzburg. 

§ 11 Lehrgangsbeitrag  

Für den Besuch des Lehrgangs haben die Studierenden einen Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Im 

Rahmen der Ausbildung sind Einzelselbsterfahrung im Ausmaß von mind. 37,5 Echtstunden sowie Einzel- 

und Gruppensupervision im Ausmaß von mind. 100 Echtstunden zu absolvieren. Die Honorare dafür sind 

nicht im Lehrgangsbeitrag enthalten.  

§ 12 Evaluierung 

Der Universitätslehrgang wird unter Mitwirkung der Studierenden, der Referent:innen, des Kooperations-

partners (ASK-Akademie) und der Lehrgangsleitung laufend evaluiert.  

§ 13 Inkrafttreten 

Das Curriculum sowie allfällige Änderungen des Curriculums treten mit dem Ersten jeden Monats in Kraft, 

der auf die Verlautbarung folgt. 




